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ERHEBUNG DER STATISTISCHEN DATEN  

 

1. Zweck  
Mit diesem Merkblatt wird die Erfassung der statistischen Daten im Bereich der 
Erwachsenenbildung geregelt und dient dem Amt für Statistik für die Publikation der Rubrik 
Erwachsenenbildung in der jährlichen Bildungsstatistik. Gleichzeitig sollen diese Daten auch 
bei Anfragen zu europäischen Statistiken verwendet werden können.  
 

2. Formale Voraussetzungen  
 
2.1. Methodische Angaben  
Folgende Kennzahlen (Inklusiv Kursaufwand, Miete, Personal und Infrastruktur) werden von 
den Trägerorganisationen erfasst:  

 
a) Lektion ohne Kooperationsvereinbarung 

b) Lektion mit Kooperationsvereinbarung (z.B. mit anderen Bildungsanbietern, Dritten  

oder mit Gemeinden) 

c) Abgesagte Lektionen (Frühestens drei Tage vor der Veranstaltung) 

d) Abgesagte Lektionen in Kooperation (Frühestens drei Tage vor der Veranstaltung) 

 
 

2.2. Themenbereiche  
Die statistischen Angaben (a-c) werden folgenden Bereichen1 zugeteilt:  
 

 Themenbereich Sachgebiete  

 Geisteswissenschaften Literatur, Kunst, Musik, 
Religion, Glauben, Philosophie 

Humanities and arts 

2 Sozialwissenschaften 
(inkl. Humanwissenschaft) 

Geschichte, Geografie, 
Ethnologie, 
Persönlichkeitsbildung, 

social sciences incl.. 
Human sciences 

3 Naturwissenschaften Physik, Chemie, Biologie, 
Mathematik 

science, mathematics 

4 Pädagogik Erziehung, 
Erwachsenenpädagogik 

education science 

5 Wirtschaft und 
Gesellschaft 

Ökonomie, BWL, Leadership business and law 

6 Gesundheit Gesundheit und Körperarbeit health and welfare 

7 Computer  computer science + 
use 

8 Sprachen  languages 

9 Freizeit  leisure courses 

 
1 Anmerkung: In europäischen Statistiken werden auch folgende Bereiche aufgeführt:  
Agrarwirtschaft, Veterinär    agriculture and veterinary  
Ingenieurwesen, Fertigung, Konstruktion Engineering, manufactoring and construction  
 
In diesen Bereichen werden aktuell keine Angebote geführt, deshalb wurden sie nicht berücksichtigt.  
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 Beispiel 
 

 
 
 

3. Reporting  
 
1) Die Trägerorganisationen erfassen die im Reglement über die Förderung der 

Erwachsenenbildung, Artikel 2 vorgesehenen Daten in einer jährlichen Statistik und 
übermitteln diese Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des erfassten Jahres 
an die Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein.  
 

2) Der Statistik beigelegt wird die detaillierte Liste der durchgeführten Kurse, welche von der 
Revisionsstelle auf ihre Richtigkeit geprüft und bestätigt werden muss.  
 

3) Die Stiftung Erwachsenenbildung Liechtenstein übermittelt die erhaltenen Angaben an 
das Amt für Statistik für die Publikation der Rubrik Erwachsenenbildung in der jährlichen 
Bildungsstatistik.  

 


